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Ortsstatut betreffend die gewerblich« Fort
bildungsschule in Wiesbaden.

Auf Grund der §8 120. 142 und 150 der Ge-
tveibeordnung sür bcutfcbc tn bet
Fällung des Gesetzes, betreffend Abänderung der
Gewerbeordnung vom 28. Juli 1900 lRcichs-Ge°
ffyblatt Seite 871 und folg«nde,undaufGrmtd
des Preußischen Gesetzes vom 1. August 1909 lGe¬
setz-Sammlung S . 780) wird nach Anhörung be¬
teiligter Gewerbetreibender und Arbeiter und
unter Zustimmung der Stadtverordnetenversamm¬
lung für den Gemeindebezirk der Stadt Wies¬
baden Nachstehendes festgesetzt:

8 1 Alle im gedachten Bezirke nicht nur vor¬
übergehend (bis zu 6 Tagen ) beschäftigten gewerb¬
lichen Arbeiter sGe sollen. Gehilfen . Lehrling«,
Fabrikarbeiter ), mit Ausnahme der Lehrlinge und
Gehilfen in Haudelsgeichäffen, sind verpflichtet,
bis zum Ende des Schuljahres , innerhalb dessen
sie das 17. Lebensjahr vollenden, die hierselbst er-
an 'den bestimmten Tagen und Stunden zu be-
an den sestgesetzten Tagen und Stunden zu be¬
suchen und an dem Unterrichte Teil zu nehmen.

Die Festsetzung der Lehrfächer, der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Ma -.
gistrat und wird in dem Organ für die öffent¬
lichen Bekanntmachungen des Magistrats zur
öffentlichen Kenntnis gebracht.

8 2 Befreit von dieser. Verpflichtung sind nur
solche gewerbliche Arbeiter , die dem Schulvorstand
den Nachweis führen , daß sie diejenigen -Kenntnisse
und Fertigkeiten besitzen, deren Aneignung das
Lehrziel der Anstalt bildet, oder eine andere Fort-
bildungs- oder Jnnungs - oder Fachschule besuchen,
deren Unterricht von der höheren Verwaltungs¬
behörde als Ersatz des Fortbild -u-ngsscbulunter-
richts anerkannt ist.

Von der Zu-lassimg zur obligatorlschen Fortbil¬
dungsschulekönnen nach dem Ermessen des Schul¬
vorstandes solche Schulvilichtige ausgeschlossen
werden, die nach ihrer Vorbildung wegen geistiger
oder ansteckender, den Unterricht störender Krank¬
heiten und körperlicher Gebrechen zur Aufnahme
untauglich sind.

8 3. Gewerbliche Arbeiter , ivelcke nicht nach
diesem Statut zum Schuldesuch vervslichtet sind,
können, wenn der Platz ausreicht , auf ihren
Wunsch zur Teilnahme am Unterricht zu ge lassen
werden. Der Schulvorstand (Kuratorium ) be¬
stimmt über die Zulassung solcher Schüler.

8 4. Fiir jede zum Besuche der Schule ver¬
pflichtete Person ist der sie beschäftigende Ge¬
werbetreibende verpflichtet, einen Beitrag zu den
Kosten der Unterhaltung der Schule von jährlich
6 Jl  im voraus an die .Kasse der gewerblichen
Fortbildungsschule zu leisten. Freiwillig die
Schule Besuchende haben denselben Beitrag als
Schulgeld zu zahlen. Bei naehgewiesciier Be¬
dürftigkeit des zahlnngsvflichtigen Gewerbetrei¬
benden, des freiwilligen Schülers und dessen El¬
tern kann das Schulgeld auf Antrag vom Scbul-
vorstaiid« ermäßigt oder erlassen werden. Endigt
das Arbeitsverhältnis innerhalb 4 -Wochen, io
wird kein Schulgeld erhoben. Ist der Arbeitgeber
Mitglied des Lokalgewerbevereins Wiesbaden, so
wird der Beitrag für den ersten Lehrling auf 2 Jl
und für den zweiten Lehrling auf 4 Jl  ermäßigt.
Für alle weiicreit Lehrlinge sind je 6 Ji  zu
bezahlen.

8 5. Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches
der Fortbildungsschule durch die dazu Verpflich¬
teten. sowie zur Sickerung -der Ordnung in der
Fortbildungsschule und eines gebührlichen Ver¬
haltens der Schüler werden folgende Bestim¬
mungen erlassen.

1. Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Ar-beiter müssen sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden recht¬
zeitig einfinden und dürfen sie ohne eine nach dem
Ermessen der Schulleitung ausreichende Entschul¬
digung nicht ganz oder zum Teil versäumen.

2. Sie müssen die ihnen als nötig bezeichnet«»
Lernmittel in den Unterricht mitbringen.

3. Sie haben die Bestimmungen der für die
Fortbildungsschule gegebenen Schulordnung zu
befolgen.

4. Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5. Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schuluten-
silien und Lehrmittel nicht verderben oder be¬
schädigen.

8. Sie haben sich auf dem Wege zur Schul«
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmens
zu enthalten.

Zuwiderhandlungen -werden nach 8 150 Nr . 4
der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
vom 1. Juni 1891 (Reichs-Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe bis zu 10 Ji  oder im Unver¬
mögensfalle mit Haft von 1 Dag bestraft, sofern
nicht nach gesetzlichen Bestimmungen eine höhere
Strafe verwirkt ist. Zuwiderhandlungen leich¬
terer Art können durch Diszivlinarstrafen de:
Schule (Verweise durch Lehrer , den Leiter, das
Lehrerkollegium oder den Schulvorstand, schrift¬
liche oder mündliche Nachricht an die Eltern,
Erzieher oder Lehrherren , 'Karzerstrafen bis zu
8 Stunden während der schul- und arbeitsfreien
Zeit) geahndet werden.

8 8. Eltern und Vormünder dürfen ihre zum
Besuche der Fortbildungsschule verpflichteten
Söhne oder Mündel nicht davon abhalten . Sie
baben ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
»» gewähren und jede den Unterricht betreffende
gewünschte Auskunft über dieselben der Schul¬
leitung zu erteilen.

87. Die Gewerbeunternehmer haben jeden von
ihnen beschäftigten, nach vorstehenden Bestim¬
mungen (8 1) schulpflichtigen, gewerblichen Ar¬
beiter spätestens am 6. Tage , nachdem sie ihn an¬
genommen haben (auch während der Probezeit)
Mm Eintritt in di« Fortbildungsschule bei der
Schulleitung anzumelden tm& spätestens am 3.
Tage, nachdem sie ihn aus der Arbeit entlassen
haben, bet der Schulleitung wieder abzumelden.
Sie haben die znm Besuch« der Fortbildungsschule
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu ent¬
lasse«, daß sie rechtzeitig und soweit erforderlich.

gereinigt und umgekleidet im Unterricht erschei¬
nen können.

8 8. Die Gewerbeunternebmer haben sür die
beschäftigten gewerblichen Arbeiter , die durch
Krankheit am Besuche des Unterrichts gehindert
gewesen sind, spätestens innerhalb 8 Tagen hier¬
über eine Bescheinigung cinzureicheu. sowie jede
den Unterricht betrefsend« gewünschte Auskunft
über dieselben zu erteilen . Wenn sie wünschen,
daß ein gewerblicher Arbeiter aus dringenden
Gründen vom Besuche des Unterrichts für ein¬
zelne Stunden oder für längere Zeit entbunden
werde, so haben sie dies bei dem Leiter der Schule
so zeitig zu beantragen , daß dieser nötigenfalls
die Entscheidung des Schulvorstandes einholen
kann.

8 9. Eltern und Vormünder , die dem 8, 6
entgegenhandeln, und Arbeitgeber , welche die im
8 7 vorgeschriebenenAn- und Abmeldungen über¬
haupt nickt oder nickt rechtzeitig machen, oder die
von ihnen beschäftigten schulpflichtigen -Lehrlinge,
Gesellen. Gehilfen und Fabrikarbeiter ohne Er¬
laubnis aus irgend eine-m Grund veranlassen , -den
Unterricht ganz oder zum Teil zu versäumen,
oder die im 8 8 vorgeschriebene Bescheinigung
dann nicht einreichen, wenn -der Schulpflichtige
krankheitshalber die Schule versäumt -hat oder
die von der Schulleitung den Unterricht betref¬
fende gewünschte Auskunft nickt geben, werden
nach 8 150 Nr . 4 der Gewerbeordnung in der
Fassung des Gesetzes, betreffend -die Abänderung
der -Gewerbeordnung vom 26. Juli 1900 (Reichs-
Gesetzblatt Sei -te 871) mit Geldstrafe bis zu
20 Jl,  oder int Unvermögensfall « mit Haff bis zu
drei Tagen bestraft.

8 10. Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tag der
Veröffentlichung in Kraft . Mit dem gleichen
Zeitpunkte wird das bisher gültige Ortsstatut
vom 28. 1. 1897 und 21. 2. 1907 aufgehoben.

Wiesbaden, den 24. Februar 1911.

(L. S .)

22. Mai
Der Magistrat,

v. Ibell . Körner.

6 . A. 243 11

Genehmigt.
Wiesbaden, den 24. Februar 1911.

22. Mai
Namens des Brzirksausschuffcs:

Der Vorsitzende.
sL. S . I . V.: Me -l -i o r.

Die Iurnahme der neu eratretendeu Schüler
sür das Schuljahr 1912 findet am Mittwoch, den
17. April d. I ., nachm. 2 Uhr . (Koch- und Kellner-
lehrlinge um 4 Uhr ), im Saale der Gewerbeschule
statt : sämtliche Schüler haben an diesem Tage
ihr Entlassungszeugnis mitzubringen.

Alle An- und Abmeldungen erfolgen in der
Gewerbeschule. Wellritzstraße 38, Zimmer 10.

Wiesbaden, den 2. Avril 1912.
34571 Der Schulvorstand.

O r t s st a t u t
für die obligatorische kaufmännische Fortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
Aus Grund der 88 420, 142 und 150 der Ge¬

werbe-Ordnung für bas Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 1900
iR .--G.-Bl . S . 871 ff.) wird nach Anhörung be¬
teiligter Handeltreibender und Angestellter mit
Zustimmung der Stadtverordneten -Versammlung
Nachstehendes festgesetzt:

8 1. Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich
regelmäßig aufhalte -nde Angestellte beiderlei
Geschlechts  in Wiesbadener Handelsgeschäf¬
ten , die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, sind verpflichtet, die hi-ersel-bst errichtete
öffentliche kaufmännische Fortbildungsschule an
den festgesetzten Tagen und Stunden zu besuchen
und an dem Unterricht teilzune-bmen.

Die Festsetzung der Lehrfächer, der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch -deit Ma¬
gistrat und wird in dem Organ für die amtlichen
B-ekannMtachungen des Magistrats zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht.

8 2. Dauernd befreit von dieser Verpflichtung
sind solche Angestellte, welche den: Schulvorstand
den Nachweis führen , daß sie in allen Lehrfächern
der kaufmännischen Fortbildungsschule diejenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, deren An¬
eignung -das Lehrziel der Anstalt bildet. Die¬
jenigen, welche nur in einzelnen Lehrfächern diese
Reife Nachweisen, können von dem Unterricht in
diesen befreit werden.

8 3. Angestellte, die über 18 Jahre alt find,
oder im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen,
ohne darin ihre Beschäftigung zu haben, können,
wenn der Platz ausreicht , auf ihr Ansuchen von
dem Schulvorstande zur Teilnahme am Unterricht
zngelassen iverdeu.

8 4. Für jede zum -Besuche -der Schule ver¬
pflichtete, in einem Handelsgeschäft a-ugestellte
Person , ist der sie beschäftigende Handeltreibende,
sofern er im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt
oder sein Gewerbe betreibt , verpflichtet, unbe¬
schadet seines Ersatzanspruches au die Eltern oder
-den Vormund des Schülers (der Schülerin ) einen
Beitrag zu den Kosten der Unterhaltung der
Schule von halb-jährlich 20 M oder 10 Jl  im
Voraus an di« Kaffe der kaufmännischen Fort¬
bildungsschule zu zahlen, i« nachdem der Schüler
(die Schiilcrin ) an dem fremdsprachlichen Unter¬
richt teilnimmt oder nicht Freiwillig die Schule
Besuchende haben denselben Beitrag als Schul¬
geld zu zahlen. Bei nachg-swiefener Bedürftigkeit
des zahlungspfsichtigen Handeltreibenden , des
freiwilligen Schülers (der Schülerin ) und deren
Eltern kann das Schulgeld aui Antrag vom Schul¬
vorstand« ermäßigt oder erlassen werden . Endigt
das Arbeitsverhältnis innerhalb 4 Wochen, so
wird kein Schulgeld erhoben.

8 5. Zur Sicherung des regelmäßigen Be¬
suches der Fortbildungsschule durch di« dazu Ver¬
pflichteten, sowie zur Sicherung der Ordnung in
der Fortbildungsschule und eines gebührlichen
Verhaltens der Schüler (Schülerimren ) werden
folgende Bestlmmungen erlassen:

1. Die zum -Besuche der Fortbildungsschule ver¬
pflichteten, sowie die freiwilligen Schüler
(Schülerinnen ) .müssen den -Anforderungen
des Schulvorstandes Folge leisten, insbe¬
sondere sich zu den sür sie bestimmten Unter¬
richtsstunden rechtzeitig einfinden und dürfen
dieselben ohne Erlaubnis des Schulvor¬
standes, oder eine nach dessen Ermessen ge¬
nügende Entschuldigung weder ganz noch zum
Teil versäumen.

2. Sie müssen die sür die Stunden vorge¬
schriebenen Lernmittel in ordentlich gehalte¬
nem Zustand in den Unterricht mitbringen.

3. Sie haben ihren Lehrern und -Lehrerinnen
stets mit der schuldigen Achtung und Ehrer¬
bietung zu begegnen.

4. Sie dürfen den Unterricht nicht durch unge¬
bührliches Betragen stören, noch -die Schul¬
geräte und Lehrmittel verderben oder be¬
schädigen.

5. Sie haben sich auf dem Wege zur und von
der Schule gesittet zu benehmen und jedes
Unfugs und Lärmes zu enthalten.

8. Sie baben die Bestimmungen der ffir die
kaufmännische Fortbildungsschule zu erlassen¬
den Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 Nr . 4
der Gewerbeordnung in der Fassung -der Bekannt¬
machung vom 26. Juli 1900 (R .--G .-Bl . S . 871 sf.)
mit -Geldstrafe bis zu 20 Mark, rat Unvermögens¬
falle mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft , sofern nickt
nach gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe
verwirkt ist.

8 0. Eltern und Vormünder dürfen ihre zum
Besuche der Fortbildungsschule vervf-lichteten
Söhne und Töchter oder Mündel nicht davon ab-
halten. müssen ihnen vielmehr die dazu erforder¬
liche Zeit geben.

8 7. Die Handeltreibenden haben die von
ihnen beschäftigten, nach vorstehenden Bestim¬
mungen schulpflichtigen Angestellten spätestens am
6. Tage nach deren Annahme »um Eintritt in die
Fortbildungsschule bei dem Magistrat anzumelden
und spätestens am 3. Tage nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses bei dem Magistrat wieder
abrumelden. Sie baben di« zum Besuche der Fort¬
bildungsschule Verpflichteten so zeitig von der
Arbeit zu entlassen, daß sie rechtzeitig und , soweit
erforderlich, umgekleldet im Unterricht erscheinen
können.

8 8. Die Handeltreibenden haben den von
ihnen beschäftigten Angestellten, die durch Krank¬
heit am Besuche-des Unterrichts geb-indert waren,
bei dem nächsten Besuche -der Fortbildungsschule
hierüber eine Bescheinigung mitzugeben . Wenn
sie wünschen, daß Angestellte aus dringende»
Gründen vom Besuche-des Unterrichts sür einzelne
Stunden oder sür längere Zeit entbunden wer¬
de». so haben st« dies bei -dem Leiter der Schule
so zeitig vorher zu beantragen , daß dieser nötigen¬
falls die Entscheidung des Schulvorstandes ein¬
holen kann.

8 9. Eltern und Vormünder , die dem 8 6 ent¬
gegenbandeln. und -Handeltreibende , welche die im
8 7 vorgeschriebenenAn- und Abmeldungen über¬
haupt nicht oder nickt recht zeitig machen, oder die
von ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestell¬
ten veranlassen, den Unterricht ohne Erlaubnis
ganz oder zum Teil zu versäumen , oder ihnen die
im 8 8 vorgeschrieben« -Bescheinigung dann nicht
mitgeben, wenn die Schulpflichtigen krankheits¬
halber die Schule -versäumt -haben, werben nach
8 150 Nr . 4 der -Gewerbeordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 (R .-G.-
Bl . S . 871 ff.) mit -Geldstrafe bis zu 20 Mark
oder im Unvermögensfalle mit Haft bis zu 3
Tagen bestraff.

Wiesbaden, den 11. Dezember 1901.
Der Magistrat:

v. I b e l l.

Bestätigt durch Beschluß -des Bezirks -Ans-
schusses vom 6. Februar 1906, J .-Nr . B . A. 58.

Die Prüfung der neu eintretenden männlichen
Schulpflichtigen findet am Dienstag , den 16.
Avril , vormittags 8 Uhr, in der Gewerbeschule,
Wellritzstraße 38, Zimmer 31, statt : die Prüfung
der neu «intretenden weiblichen -Schulpflichtigen
am Mittwoch, den 17. April , vormittags 8 Uhr,
in der Gewerbeschule, Wellritzstr . 38, Zimmer 31.

Alle Prüflinge haben ihr letztes Schulzeugnis
mitzubringen.

Alle An- und Abmeldungen erfolgen in der
Gewerbeschule, Wellritzstr. 38, Zimmer 10.

Wiesbaden, den 2. Avril 1912.
34572 Der Schulvorstand.

Bckan « tm,ach» ng
über die Errichtung einer F-riseur -Zwangs-

Jnnung in Wiesbaden-

Nachdem das Statut der Friseur -Zwangs-
Jnnung für den Bezirk der Stadt Wiesbaden
die Genehmigung des -Bezirks -Ausschusses - er¬
halten hat , werden diejenigen , welche das
Barbier -. Frisour - und Perückenmacher -Hand-
werk entweder in vollem Umfange oder zum
Teil betreiben , jedoch mit Ausschluß derjeni¬
gen. weiblichen Personen , die kein stehendes
Friseurgewerbe betreiben , sondern Friseur¬
arbeiten n.ur im Hause ihrer Kuirden ver¬
richten , zu einer Versammlung berufen auf

Dienstag , den 9. April l. Js ..
Nachmittags 4 Uhr,

im Nathause Zimmer Nr . 36.
Tagesordnung:

Konstituierung der Innung - und Wahl -des
Jnnungsvorstan -dcs sowie möglichst auch der
Inhaber der übrigen Jnnungsämter (88 27ff.
der Statuten ).

Pünktliches und vollzähliches Erscheinen
darf unter Hinweis auf die Strafbestimmung
im 8 22 Absatz 2 des Statuts erwartet werden.

Wiesbaden , den 22. März 1912.
34561 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
An die sofortige Einlösung der Holzabfuhr¬

scheine wird mit dem Bemerken erinnert , daß
eventuell nochmalige Versteigerung des ersteiger¬
ten Holzes stattsinden muß.

Wiesbaden, den 2. April 1912.
34567_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Gebäude der ehemaligen Wascnmeisterei

links der oberen Franksurtcrstraße , bestehend aus
einem massiven Wohngebäude, Stallung sür
mehrere Picrdc uiw., großer Scheune, schönem
Obstgarten und 75 Ruten ausstobendcm Ackerland
sollen sofort anderweit vermietet werden.

Angebote sind im Rathause Zimmer Nr . 44,
woselbst auch nähere Auskunft erteilt wird , bis
spätestens den 15. ds. Mts . abzugeben.

Wiesbaden, den 2. April 1912.
34570 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die -Ehefrau Otto Meißner , Helma geb.

Grüber , geboren am 6. Januar 1889 zu -Wies¬
baden . zuletzt Eltvillerstrahe Nr - 18 wohnend,
entzieht sich der Fürsorge für ihr Kind , so daß
es aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden
muß.

Wir ersuchen um Mitteilung ihres Aufent
Halts . 34573

Der Magistrat . — Armen -Berwaltung.
Städtische Volks- und Mittelschulen.

Das neue Schuljahr beginnt Dienstag , den 16.
Avril , -mit der Konferenz der Lehrer und Lehrs¬
rinnen um 8 Uhr, der Versammlung der Schüler
und Schülerinnen in ihren Schu-lbäufern um
9 Uhr und der Aufnahme der sechsjährigen Kin¬
der um 10 Uhr.

Diejenigen sechsjährigen Knaben und Mädchen,
die für die neue Mittelschule an der Blumen¬
thalstraße angcmeldct sind, werden Mittwoch, den
17. April , vormittags 9 Uhr, ausgenommen.

Wiesbaden, -den 4. Avril 1912.
Städtische Schuldeputation.

34574_ I . A.: M ü l le r.
Verdingung.

Die Ausführung der Schreinerarbeitcn
(Los I ), Türen und Fußleisten im Dachge¬
schoß des Aölerbadez sollen im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
-können während der Vormittagsöienststunhen
im Verwaltungsgebäude Adlerstraße Nr . 4
eingesehen , d-ie Angehotsformularc ex¬
clusive Zeichnungen auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldfreie -Einsendung
folge — in Gegenwart der e-vcntl . erscheinen¬
den Anbieter.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„Schreinerarbeiten Los I " versehene Angebote
sind spätestens bis
Donnerstag . 18. Ayril 1912, vorm 12 Uhr,
hierher cinzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt —
unter Einhaltung der obigen Los -Reihen¬
folge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter.

Rur die mit dem vorgeschriebenen und
ansgefüllten Berdingungssormnlar «singe¬
r-rechten Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 80 Tage.
Wiesbaden , 1. April 1912. 34772

Städtisches Hochbauamt.
_ Banabteilnna für das Adlerbad.

Verdingung.
Die Lieferung von Feuerton - und guß¬

eisern -emaillierten Wannen für den Neubau
des Adlerbades . Los II - 22 Stück — soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdun¬
gen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der Vormiitagsdienststunden
im Verwaltungsgebäude Aölerstratze Nr . 4
eingesehen -, die Angebotsnnterlagcn aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen
Barzahlung oder bcstellgeldfreie Einsendung
-von 50 4’  inclusive Zeichnungen von 1 Ji
(keine Briefmarken und nicht -gegen Postnach¬
nahme ). solange Vorrat reicht, bezogen wer¬
den.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„Feuertonwannen Adlerbad " versehene An¬
gebote sind spätestens bis

Dienstag . 16. April 1912, vorm , 11 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt -
unter Einhaltung der obigen Los -Reihen
folge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter.

Nur die mit dem vorqeschriebenien und
ausgefüllten Berdiugungsformular etttftc;
reichten Angebot « werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist : 30 Tage.
Wiesbaden , 1. April 1912. 3477?

Städtisches Hochbauamt.
_ Rauabteilnna für das Adlerbad.

Bekanntmachung.
In der Goethestraße zwischen Moritz - und

Oranienstratze soll nach Mitte April d- I . mit
dem Umbau des nördlichen Gehweges in
Gußasphalt angcfangen werden . -Bis dahin
müssen alle noch fehlenden oder etwa -zu ver¬
ändernden Hausanschlüffe an die Kabelnetze,
das städtische Kanalnetz oder die Hanpt -Was-
scr - und Gasleitung fertiggesiellt sein.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
des Magistrats vom 1. November 1906 über
die fünfjährige Sperrzeit für Aufbruch der
neuen Straßendecken werden daher die betei¬
ligten Hausbesitzer und Grundstückseigen¬
tümer ausgefordcrt , umgehend bei den be¬
treffenden städtischen Banvcrwaltungcn die
Ausführung der noch notwendigen Anschlnß-
arbeiten zu beantragen . 34775

Wiesbaden , 2. April 1912.
Städtisches Straßcnbauamt.
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